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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2017/GIE/0431
öffentlich
12.05.2017
Frau C. Pinno
Herr J. Banek

Veränderter Standort zur Errichtung eines Einfamilienwohnhauses in der Flur 
4, Gemarkung Gielow Flurstück 63

Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 20.07.2017 Gemeindevertretung Gielow

Beschlussvorschlag:
Die mit Beschluss 2017/GIE/416 der Gemeindevertretung vom 09.03.2017 erteilte Auflage 
zur Bauflucht des neu zu errichtenden Wohnhauses in der Flur 4, Gemarkung Gielow auf 
dem Flurstück 63, wird hiermit auf Grund der örtlichen Gegebenheiten zurückgenommen und 
das gemeindliche Einvernehmen zu dem im Lageplan gekennzeichneten Standort erteilt.
Das gemeindliche Einvernehmen vom Beschluss 2017GIE/416 mit erteilten Befreiungen 
bleibt bestehen.

Sach- und Rechtslage:
§ 22 KV Entscheidung der Gemeinde
§ 36 BauGB Stellungnahme der Gemeinde 
Satzung der Gemeinde Gielow über die Klarstellung Abrundung und
Erweiterten Abrundung der im Zusammenhang bebauten Ortslage Gielow 

Finanzielle Auswirkungen:
Keine, da es sich um einen privaten Bauantrag handelt.

Anlagen:
Antragsunterlagen
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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2017/GIE/416
öffentlich
02.03.2017
Frau C. Pinno
Herr J. Banek

Errichtung Einfamilienwohnhaus in der Flur 4 Gemarkung Gielow auf dem 
Flurstück 63

Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 09.03.2017 Gemeindevertretung Gielow

Beschlussvorschlag:
Das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag Errichtung eines Wohnhauses als 
Winkelbungalow mit Stellplatz in der Flur 4, Gemarkung Gielow auf dem Flurstück 63 wird 
erteilt. Den Abweichungen von der Klarstellungssatzung mit Abrundung und erweiterter 
Abrundung der im Zusammenhang bebauten Ortslage Gielow wurde zum Vorbescheid 
zugestimmt.
Gemäß Beschluss des Bauausschusses vom 27.11.2012 soll die Bauflucht zur linksseitigen 
Wohnbebauung (ca. 17 m von der Grundstücksgrenze) für das Wohnhaus mit Garage 
eingehalten werden.

Sach- und Rechtslage:
§ 34 BauGB Bauen im Innenbereich
§ 36 BauGB Stellungnahme der Gemeinde
§ 22 Kommunalverfassung Entscheidung der Gemeinde
Satzung der Gemeinde Gielow über die Klarstellung, Abrundung und erweiterter Abrundung 
der im Zusammenhang bebauten Ortslage Gielow

Finanzielle Auswirkungen:
Keine, da es sich um einen privaten Bauantrag handelt.

Anlagen:
Bauantragsunterlagen
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